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1 ZUSAMMENSTELLUNG WESENTLICHER DATEN

Autor des Gutachtens

Dipl.-Ing. Architekt Erich Finder

gemal Teilungserklarung

Lage Deutschherrnufer 41 in 60594 Frankfurt am Main, Stadtteil
Sachsenhausen.
Bewertungsgegenstand Sondereigentum Nr. D 2

Gemal Aufteilungsplan 2-Zimmer-Wohnung mit Dachterrasse
zur Sudwestseite und Balkonaustritt zur Westseite im 6.
Obergeschoss zzgl. Kellerraum in  einem modernen
Mehrfamilienhaus mit einer reprasentativen architektonischen
Bauausfuhrung in sehr nachgefragter Lage.

- Ein Zutritt zum Bewertungsobjekt wurde nicht erwirkt. -

Auftraggeber

Amtsgericht Frankfurt am Main

Auftrag und Zweck des
Gutachtens

Ermittlung des Marktwertes in einer Zwangsversteigerungssache
unter Beriicksichtigung der Voraussetzungen zu der vorliegenden
Wertermittlung, siehe Ziffer 1.1 im vorliegenden Gutachten.

_ Lfd. Nr. 7: [anonymisiert]
Eigentimer . o T :
Die Wohneinheit befindet sich im Eigentum einer GmbH.
~ Herr Rechtsanwalt [anonymisiert] wurde unter dem Akten-
wangsverwalter

zeichen 845 L 1/23 als Zwangsverwalter bestellt.

Mietstatus zum Ortstermin

Unbekannt, ein Zutritt zum Bewertungsobjekt konnte nicht erwirkt
werden. Auf dem Klingelschild, auf welchem auch der Nachname
des Geschaftsfihrers der GmbH notiert ist, sind zwei weitere
Namen notiert.

GemalR Ubernahmebericht des Zwangsverwalters konnten
tatséchliche Mieter nicht ermittelt werden.

Hausverwaltung [anonymisiert]
Hausgeld 358 €/Monat, geman Wirtschaftsplan 2023, siehe Anlage VII.
Instandhaltungsriicklage Rd. 148.500 € zum 31.12.2023 nach Auskunft der

Hausverwaltung per E-Mail mit dem Zusatz ,vorbehaltlich
nachtraglicher Entnahmen, die derzeit nicht bekannt sind.*

Ortstermine

12. Dezember 2023 und 04. Januar 2024 in Anwesenheit von:

Sachverstéandiger: Erich Finder

- Ein Zutritt zum Bewertungsobjekt wurde nicht erwirkt. -
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Wertermittlungsstichtag

04. Januar 2024 - Zeitpunkt des 2. Ortstermins.

Qualitatsstichtag

04. Januar 2024 - Zeitpunkt des 2. Ortstermins. Im vorliegenden
Bewertungsfall  entspricht  der  Qualitatsstichtag  dem
Wertermittlungsstichtag.

GrundstucksgroRe  gemal | Flurstiick 32: 1.090 mz
Grundbuch Flurstiick 33: 84 m2
Miteigentumsanteile (MEA)

der Wohnung gemaB WOhnung Nr. D 2: 28,95/ 1.000
Grundbuch

Baujahr 1997 gemal’ Energieausweis.

Wohnflache 76,4 m2, siehe hierzu Ziffer 2.15.3 im Gutachten.

PKW-Stellplatz

Der zu bewertenden Eigentumswohnung ist kein Pkw-Stellplatz
als Sondernutzungsrecht zugeordnet. Gemar Teilungserklarung
sind die Tiefgaragenstellplatze Sondereigentum.

Bautenzustand

Gemeinschaftseigentum

Soweit von auflen einsehbar augenscheinlich gepflegter
Bautenzustand, dem Baujahr Ende der 1990er Jahre
entsprechend. Aus den Protokollen der Eigentimer-

versammlungen 2022/2023 gehen aktuell keine Sonderumlagen
fur Instandsetzungsmafnahmen hervor.

Sondereigentum

Ein Zutritt zum Bewertungsobjekt konnte nicht erwirkt
werden. Der Bautenzustand im Innenbereich ist nicht
bekannt.

Energetischer Bautenzustand

Gemall Energieausweis wird das Gebaude lber Fernwarme
versorgt. In der Baubeschreibung, siehe auch Anlage V des
Gutachtens, ist aufgefuihrt, dass die Wohnungen mit einer
FuRbodenheizung ausgestattet sind, Fassaden und Flachdach
geddammt sind und die Fenster in Holz  mit
Warmedammverglasung ausgefihrt sind. Ob nach dem
Ursprungsbau Ende der 1990er Jahre energetische Malinahmen
durchgefuihrt wurden, ist dem Unterzeichner des Gutachtens nicht
bekannt.

Besondere objektspezifische

Sicherheitsabschlag fur unbekannten Bautenzustand im

Innenbereich des Sondereigentum: 19.000 €

Hausgeldriickstinde mehrerer Wohnungen aufgrund einer

Grundstiucksmerkmale Insolvenz.

(b-0.G.) Eine Innenbegehung vom Sondereigentum konnte nicht erwirkt
werden: Der Marktwert kann ohne Kenntnis der Ausstattung und
des Bautenzustandes nur Gberschlagig ermittelt werden.

MARKTWERT 560.000 bis 640.000 €, ausgewiesen mit 600.000 €
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Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten:

Dieses Gutachten ist nur fir den Auftraggeber und nur fiir den angegebenen Zweck bestimmt
(Ermittlung des Marktwertes im Rahmen einer Zwangsversteigerungssache). Eine sonstige
anderweitige Vervielfaltigung oder Verwertung (z.B. zu Beleihungszwecken) durch Dritte ist ohne
schriftliche Zustimmung des Verfassers des Gutachtens nicht gestattet.

1.1 VORAUSSETZUNGEN ZU DIESER WERTERTMITTLUNG

Es handelt sich im vorliegenden Fall um ein Wertgutachten und nicht um ein Bausubstanz- oder
Bodengutachten! Es werden nur augenscheinliche, stichprobenartige Feststellungen getroffen.
Vorhandene Abdeckungen von Boden-, Wand- und Deckenflachen werden nicht entfernt. Bei der
Substanzbeschreibung muss daher unter Umsténden eine Ubliche Ausfihrungsart und ggf. die
Richtigkeit von Angaben unterstellt werden. Es werden keine Aussagen Uber tierische und
pflanzliche Holzzerst6rer oder sog. Rohrleitungsfrald, Baugrund und statische Probleme, Schall- und
Warmeschutz, gesundheitsschéadliche Stoffe etc. getroffen.

Es sind daher im Rahmen des Marktwertgutachtens Aussagen dazu, ohne weitere Untersuchungen
von entsprechenden Fachunternehmen / Fachingenieuren, unvollstdndig und unverbindlich.
Weiterhin wird vorausgesetzt, dass bis auf die eventuell festgestellten Méngel die zum Bauzeitpunkt
gultigen technischen Vorschriften und Normen (z.B. Statik, Schall- und Warmeschutz, Brandschutz)
eingehalten worden sind.

Eine Uberprifung der Einhaltung o6ffentlich-rechtlicher Bestimmungen (einschlieflich
Genehmigungen, Abnahmen, Auflagen und dergleichen) oder eventueller privatrechtlicher
Bestimmungen zu Bestand und Nutzungen des Grund und Bodens und der baulichen Anlagen
erfolgt nicht durch den Sachverstandigen. Mitteilungen zu 6ffentlich-rechtlichen Abgaben, Beitrage,
Gebulhren usw., die moglicherweise wertbeeinflussend sein kénnen, werden vom Auftragnehmer
nicht eingeholt und kénnen vom Auftraggeber zur Verfligung gestellt werden. AuRerungen von
Amtspersonen, insbesondere Auskinfte, kénnen nach der Rechtsprechung nicht als verbindlich
gewertet werden. Fir die Verwendung derartiger AuRerungen und Auskiinfte in dieser
Wertermittlung kann der Sachverstandige keine Gewahrleistung Gibernehmen.

1.2 GEWAHRLEISTUNG

Als Gewahrleistung kann der Auftraggeber zunéchst nur kostenlose Nachbesserung des
mangelhaften Gutachtens verlangen. Wird nicht innerhalb einer angemessenen Zeit nachgebessert
oder schlagt die Nachbesserung fehl, kann der Auftraggeber Riickgédngigmachung des Vertrags
(Wandelung) oder Herabsetzung des Honorars (Minderung) verlangen. Alle Méangel missen
unverziglich nach Feststellung dem Sachverstandigen schriftlich angezeigt werden.

1.3 HAFTUNG

Schadensersatzanspriiche bei leicht fahrlassigem Verschulden des Sachverstandigen sind
ausgeschlossen, soweit nicht Leben, Kdrper und Gesundheit verletzt werden, worauf auch im
Gutachten des Sachverstandigen hingewiesen werden darf. Die Haftung des Sachverstandigen ist
zeitlich begrenzt auf die Dauer von 4 Jahren und beginnt mit dem Zugang des Gutachtens.

Das Gutachten darf zur Vorlage an andere Personen als dem Auftraggeber ohne ausdrickliche
Zustimmung des Sachverstandigen nicht verwendet werden. Das Gutachten soll gegentber dritten
Personen auch keine rechtliche Verbindlichkeit entfalten, woftir der Auftraggeber durch Einhalten
des Verbotes der Weitergabe an Dritte Sorge tragt. Vorstehende Wertermittlung geniel3t
Urheberecht, sie ist nur fur die Auftraggeberin bestimmt und nur fir den angegebenen Zweck
bestimmt. Der Sachverstandige darf in seinem Gutachten auf das Verbot der Weitergabe an Dritte
hinweisen.

Erfullungsort fur die Gutachtertatigkeit ist der Buro Sitz des Sachverstandigen, wo die schriftliche
Ausarbeitung des Gutachtens erfolgt.
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1.4 SALVATORISCHE KLAUSEL

Sollten einzelne Bestimmungen dieses Vertrages jetzt oder spater, ganz oder teilweise nicht
rechtswirksam sein, oder ihre Rechtswirksamkeit nachtraglich verlieren, so wird hierdurch die
Gultigkeit der Ubrigen Bestimmungen des Vertrages nicht beruhrt.

1.5 DATENSCHUTZ

Unter Bericksichtigung der Datenschutz-Grundverordnung (DSGVO) sind im vorliegenden
Gutachten die Namen von Eigentimern, Mietern, Ansprechpartner, etc. anonymisiert. Der
Auftraggeberseite, Amtsgericht Frankfurt am Main, ist ein separates Datenblatt mit allen
notwendigen Namen zur Verfligung gestellt.

2 GRUNDLAGEN DER WERTERMITTLUNG

2.1 RECHTSGRUNDLAGEN IN DER JEWEILS AKTUELLEN FASSUNG

Je nach Immobilientypus und Bewertungsauftrag sind nicht alle Gesetze, Verordnungen oder
Richtlinien anwendbar.

BauGB — Baugesetzbuch

BGB — Birgerliches Gesetzbuch

BauNVO — Baunutzungsverordnung
Verordnung uber die bauliche Nutzung der Grundstuicke

ImmoWertV — Immobilienwertermittlungsverordnung
Verordnung Uber die Ermittlung der Verkehrswerte von Grundstiicken

Hinweis zur ImmoWertV

Zum 01.01.2022 ist die ImmoWertV 2021 in Kraft getreten. Es handelt sich hierbei um eine
Fortschreibung und Erweiterung der ImmoWertV 2010. Die bisherigen Wertermittlungsverfahren
bleiben erhalten. Die Verfahrensstrukturen sind im Wesentlichen gleichbleibend. Anderungen sind
u. a. bei Begrifflichkeiten und Formulierungen eingetreten.

ImmoWertA — ImmoWertV-Anwendungshinweise
Muster-Anwendungshinweise zur Immobilienwertermittiungsverordnung

WertR — Wertermittlungsrichtlinien
Richtlinien fur die Ermittlung der Verkehrswerte (Marktwerte) von Grundstiicken

BRW-RL — Bodenrichtwertrichtlinie
Richtlinie zur Ermittlung des Bodenrichtwerts

EW-RL — Ertragswertrichtlinie
Richtlinie zur Ermittlung des Ertragswerts

SW-RL — Sachwertrichtlinie
Richtlinie zur Ermittlung des Sachwerts

VW-RL — Vergleichswertrichtlinie
Richtlinie zur Ermittlung des Vergleichswerts und des Bodenwerts

HBO — Hessische Bauordnung

WoFIV — Wohnflachenverordnung
Verordnung zur Berechnung der Wohnflache
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DIN 277
Grundflachen und Rauminhalte von Bauwerken im Hochbau

EnEV — Energieeinsparverordnung
Verordnung Uber energiesparenden Warmeschutz und energiesparende Anlagentechnik bei
Gebauden

WEG — Wohnungseigentumsgesetz
Gesetz Uber das Wohnungseigentum und das Dauerwohnrecht

ZVG
Gesetz Uber die Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung

2.2 INFORMATIONSQUELLEN ZUR WERTERMITTLUNG

> Ortstermin
> Amtsgericht Frankfurt am Main: Auftrag vom 02.11.2023, Beschluss vom 02.10.2023,
Grundbuchauszug, Lageplan.

> Hausverwaltung: einseitiger Wirtschaftsplan 2023, Protokolle von Eigentimer-
versammlungen aus 2022 und 2023, Energieausweis, Baujahr, Informationen zum
Bautenzustand.

> Zwangsverwalter: Ubernahmebericht vom 01.11.2023.

> Grundbuchamt: Teilungserklarung.

> Gutachterausschuss Frankfurt am Main: Kaufpreisfalle, Immobilienmarktbericht 2023
(Berichtsjahr 2022), Halbjahresmarktbereich (Berichtsjahr 1. Halbjahr 2023), Bodenrichtwert

> Wohnungsmarktbericht der Frankfurter Immobilienbdrse 2022/23.

> Angebotsresearch: ImmobilienScout24.
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2.3 WERTRELEVANTE LAGEFAKTOREN

Wohnlage

Verkehrslage/Entfernungen

Infrastruktur

Pkw-Stellplatz

Erschlielung

Himmelsrichtung

Benachbarte, storende
Betriebe

Larmimmissionen

Hessen, Stadt Frankfurt am Main, Stadtteil Sachsenhauen Nord,
in sehr guter und zentraler Wohnlage gemafRl Wohnlagenkarte
des Mietspiegels. Die Wohnung befindet sich in einem Solitér,
direkt angrenzend am Mainuferpark und am Walther-von-
Cronberg-Platz in sehr nachgefragter Wohnlage.

S-Bahnhof-Muhlberg (fuBlaufig): ca. 1lkm
Frankfurter Innenstadt (Hauptwache): ca. 3,5km
Frankfurt HBF: ca. 3,5km
A661 Anschluss Offenbach-Kaiserlei: ca. 3km
Flughafen Frankfurt am Main: ca. 12,5 km

Frankfurt bietet die Infrastruktur eines grofl3stadtischen
Ballungsraumes. Versorgungseinrichtungen des taglichen
Bedarfs sind im Stadtteil ausreichend vorhanden. Der erweiterte
Bedarf kann in der Innenstadt gedeckt werden.

Im offentlichen StraRenraum sind nur &aulerst begrenzt bis
unzureichend Pkw-Stellplatze vorhanden.

Der zu bewertenden Eigentumswohnung ist kein Stellplatz als
Sondernutzungsrecht zugeordnet. Gemaf? Teilungserklarung
sind die Tiefgaragenstellplatze Sondereigentum.

Die ortstiblichen Ver- und Entsorgungsanschliisse fir Kanal,
Wasser, Strom, Nah- und Fernwarme sind vorhanden.

Der Hauseingang ist zur Nordseite gelegen. Die Wohnung wird
Uber die Sid- und Westseite belichtet. Die Dachterrasse liegt an
der Gebaudeecke Sudwest.

Klassisch stérende Betriebe, wie beispielsweise Lackiererei oder
Schreinerei wurden wahrend des Ortstermins in direkter
Nachbarschaft nicht wahrgenommen.

Larmimmissionen, die Uber den durchschnittlichen Larmpegel
einer Grol3stadt hinausgehen, wurden wahren des Ortstermins
nicht festgestellt. Temporar sind Larmbeeintrachtigungen u.a.
vom belebten Walther-von-Cronberg-Platz (Stichwort
Gastronomie) oder von Partyschiffen auf dem Main nicht
auszuschlieRen.
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231 Bevdlkerungsstand und demographische Entwicklung

Frankfurt: 767.609 (31.12.2022)
Stadtteil Sachsenhausen-Nord: 32.734 (31.12.2022)

Bevdlkerungsvorausberechnung fur FEM bis 2040
Tab.1 Frankfurter Bevélkerungsvorausberechnung bis 2040

Bevolkerungs- Bevélkerung am Vorausberechnete Bevolkerung zum 31.12.
gruppe 31.12.2014 2017 | 2020 2025 2030 2040

Einwohner/innen mit

- 708 543 742 859 764 091 793 644 810085 829773
Hauptwohnung insgesamt

+8,6% im Zeitraum 2020 — 2040

>

13  Sachsenhausen-Nord 30995 30905 31380 31881 32519 33370
+6,3% im Zeitraum 2020 — 2040

>

Quelle: Burgeramt, Statistik und Wahlen / Frankfurt am Main

Relative Bevolkerungsentwicklung im Zeitraum 2020 — 2040 zum Vergleich:

Offenbach am Main +4,7%
Hessen +1,7%
Stadt Darmstadt +3,2%
Wiesbaden -2,3%
Landkreis Offenbach +3,9%

Quelle: Wegweiser Kommune der Bertelsmann Stiftung, URL: http://www.wegweiser-kommune.de

24 PLANUNGSRECHTLICHE GEGEBENHEITEN

Nutzung: Wohnnutzung / Eigentumswohnung

Gemal online Planungsauskunftssystem der Stadt Frankfurt befindet sich die Wohnanlage im
Bereich folgender stadtebaulicher Satzungen:

Lagekoordinaten: R: 478387.2 / H: 5550477.6
1| Orisbez - 5

Y| Stadtteil: Sachsenhausen-N.

¢ Flurstick: Frankfurt Bez 33 485, Flur 595, Flursticknr. 32

Bebauungsplane i
| B691, rechtsverbindlich |

il stelpiatzsatzung
Stellplatzeinschrankung gem. § 3:
Zone I, Herstellungspflicht wird beschrankt auf 30 %
@

‘MK-1
Quelle: http://www.planas-frankfurt.de

Ziraae 2

Das zu bewertende Gebaude liegt im Geltungsbereich des rechtsverbindlichen Bebauungsplan
B691 mit dem Titel Stadtviertel Alter Schlachthof
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2.4.1 Sonstige planungsrechtliche Festsetzungen

Weitere planungsrechtliche Satzungen, die das zu bewertende Grundstiick betreffen, wie zum
Beispiel Sanierungs-, Erhaltungs- oder Denkmalschutzsatzungen sind nicht bekannt und es wurden
daruber hinaus auch keine Auskunfte eingeholt.

2.4.2 Bodenordnungsverfahren

Im vorliegenden Grundbuchauszug sind keine Vermerke bezlglich eines Bodenordnungsverfahren
eingetragen. Weitere Nachforschungen bzgl. Bodenordnungsverfahren wurden nicht durchgefuhrt.

2.5 MIETEN UND MIETVERTRAGE

Unbekannt, ein Zutritt zum Bewertungsobjekt konnte nicht erwirkt werden. Auf dem Klingelschild,
auf welchem auch der Nachname des Geschaftsfuhrers der GmbH notiert ist, sind zwei weitere
Namen notiert.

GemaR Ubernahmebericht des Zwangsverwalters konnten tatsachliche Mieter nicht ermittelt
werden.

2.6 GRUNDBUCHAUSZUG

2.6.1 Bestandsverzeichnis

[ENTFERNT, ORIGINALFASSUNG LIEGT BEIM AMTSGERICHT FRANKFURT VOR]

Insgesamt sind im Bestandsverzeichnis finf Grunddienstbarkeiten (Fahr-, Wege- und
Leitungsrechte, sowie Tiefgaragentunnelrechte) eingetragen. Die Bewilligungen hierzu wurden nicht
eingesehen. Grunddienstbarkeiten sind bei Wohnanlagen dieser Baualtersklasse mehr Regel als
Ausnahme.

Die eingetragenen Grunddienstbarkeiten im Bestandsverzeichnis des Grundbuchs weisen fur die zu
bewertende Eigentumswohnung keine signifikante Wertrelevanz auf. Zugleich wird der Marktwert
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auch anhand von Kauffallen aus dem Bewertungsobjekt und angrenzenden Solitargebauden
plausibilisiert, die ahnliche Lasten und Beschrankungen aufweisen.

2.6.2 Lasten und Beschrankungen im Grundbuch (Abteilung II)

Neben der Anordnung zur Zwangsversteigerung und Zwangsverwaltung sind in der Abteilung Il zwei
beschrankt personliche Dienstbarkeiten (Tunnelanlage fir die BRD und ein Abwasserkanalrecht)
und eine Grunddienstbarkeit (Fahr-, Wege- und Leitungsrecht) eingetragen. Die Bewilligungen
hierzu wurden nicht eingesehen. Grunddienstbarkeiten und beschrénkt personliche Dienstbarkeiten
sind bei Wohnanlagen dieser Baualtersklasse mehr Regel als Ausnahme.

Die eingetragenen beschrankt personlichen Dienstbarkeiten und die Grunddienstbarkeit in der
Abteilung Il im Grundbuch weisen fur die zu bewertende Eigentumswohnung keine signifikante
Wertrelevanz auf. Zugleich wird der Marktwert auch anhand von Kauffallen aus dem
Bewertungsobjekt und angrenzenden Solitargebéduden plausibilisiert, die ahnliche Lasten und
Beschrankungen aufweisen.

2.6.3 Hypotheken, Grundschulden, Rentenschulden

Etwaige Eintragungen der Abteilung Ill des Grundbuchs bleiben im vorliegenden Bewertungsfall im
Rahmen einer Zwangsversteigerungssache unbertcksichtigt.

2.6.4 Nicht eingetragene Rechte und Belastungen

Sonstige nicht eingetragene Rechte und Belastungen sind dem Unterzeichner des Gutachtens nicht
bekannt und es wurden diesbezlglich keine Untersuchungen und Nachforschungen durchgefiihrt.
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2.7 TEILUNGSERKLARUNG
Auszug aus der Teilungserklarung vom 13.09.1995, Nr. 417/1995

2. Miteigentumsanteil  von  28,95/1000  verbunden mit  dem
SONDEREIGENTUM

a) ander mit Nr. D 2 bezeichneten Wohnung in der Ebene 6,
b) an dem mit Nr. D 2 bezeichneten Keller im KellergeschoR.

Gegenstand des Sonder- und Gemeinschaftseigentums:

§3

Gegenstand des Wohnungseigentums

| Gegenstand des Sondereigentums sind die in § 2 dieser Teilungser-
klarung bezeichneten Raume mit zu ihnen gehérenden Einrichtungen und
Ausstattungsgegenstanden sowie die zu diesen Raumen gehérenden
Bestandteile der Gebaude, die veréndert, beseitigt oder eingefiigt werden
konnen, ohne dal dadurch das gemeinschaftliche Eigentum oder ein auf
Sondereigentum beruhendes Recht eines anderen Teileigentimers tber

das nach § 14 WEG zulassige MaR hinaus beeintrachtigt oder die &ulere
Gestaltung verandert wird.

In Erganzung und Prazisierung von § 5 WEG wird festgestellt, dal zum
Sondereigentum gehéren:

a) der Bodenbelag, sowie der Estrich und der Deckenputz der im Son-
dereigentum stehenden Raume,

b) die nicht tragenden Zwischenwande innerhalb des Sondereigen-
tums, mit Ausnahme der Trennwande zwischen den einzelnen

Wohnungseinheiten,

¢) der Wandputz und die Wandverkleidung samtlicher zum Son-
dereigentum gehorenden Raume, auch soweit die putztragenden
Winde nicht zum Sondereigentum gehoren,

d) die Innentiren der im Sondereigentum stehenden Raume und die
Innenseiten der Aufientdren und -fenster, Balkon- und Terrassen-

tdren,
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e) samtliche innerhalb der im Sondereigentum stehenden Raume be-

findlichen Einrichtungen und Ausstattungsgegenstande,

p die Wasserleitungen vom Anschiug bis an die gemeinsame Steig-
leitung,

die Versorgungsleitungen fiur Strom von der Abzweigung, ab Zahler,

h) die Entwasserungsleitungen bis zur Anschlustelle an die gemein-
same Falleitung,

j die Vor- und Rucklaufleitungen der Zentralheizung, von der An-
schluBstelle, bis an die gemeinsame Steig- bzw. Falleitung, sowie
die Heizkérper der Zentralheizung, soweit sie in den im Son-
dereigentum stehenden Raumen liegen,

j die Balkone oder Loggien - soweit vorhanden - mit Ausnahme der
AuBenwande und AuBenteile,

k) Klappladen, Rolldden und Rolladenkasten, soweit vorhanden.

2.8 BAULASTEN

Gemalf online-Abfrage im Januar 2024 bei der Bauaufsicht Frankfurt bestehen fir die im Grundbuch
eingetragenen Flurstucke zwei Eintragungen im Baulastenverzeichnis.

FLURSTUCK BAULAST VORHANDEN
Frankfurt Bezirk 33 (485), 595, 32 Ja
Frankfurt Bezirk 33 (485), 595, 33 Ja

Das Baulastenverzeichnis wurde nicht eingesehen. Baulasten sind bei Wohnanlagen dieser
Baualtersklasse keine Seltenheit. Die Baulasteintragungen weisen fur die zu bewertende
Eigentumswohnung keine signifikante Wertrelevanz auf. Zugleich wird der Marktwert auch anhand
von Kaufféllen aus dem Bewertungsobjekt und angrenzenden Solitargebduden plausibilisiert, die
ahnliche Lasten und Beschréankungen aufweisen.
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2.9 GRUNDSTUCKSGESTALT UND TOPOGRAFIE

Viereckige, weitestgehend funktionale Grundstlicksgestalt, siehe auch Lageplan unter Anlage Il im
Gutachten. Die 6stlich verlaufende Stralde ,Zum Apothekerhof* fallt Richtung Stiden zum Main hin
leicht ab.

2.10 BODENBESCHAFFENHEIT

Erkenntnisse oder Hinweise, die den Verdacht auf Bodenkontamination begriinden, liegen nicht vor.
Ein Ausschluss des Vorhandenseins von Altablagerungen ist jedoch nur auf der Grundlage von
flachendeckenden Untersuchungen mdglich. Altlastenauskiinfte beim zustandigen Umweltamt
wurden nicht eingeholt. Die Hausverwaltung hat keine Informationen dazu Ubersendet, ob Altlasten
vorliegen.

2.11 ABGABENRECHTLICHE VERHALTNISSE

Auskinfte beim zustandigen Erschliellungsamt wurden nicht eingeholt. Die Hausverwaltung hat
keine Informationen dazu lbersendet, ob noch Erschliel3ungsbeitrage zu bezahlen sind.

2.12 BAUBESCHREIBUNG UND PROTOKOLL DES ORTSTERMINS

Hinweis

Die nachstehende Gebaudebeschreibung enthélt Angaben und beschreibt Merkmale nur insoweit,
wie es fur die Wertermittlung von relevantem Einfluss ist.

Uber eventuell verdeckt liegende Schaden und Baumangel kann keine Aussage getroffen werden.
Eine eingehende Untersuchung auf Bauméngel und Bauschéden ist nicht Gegenstand dieser
Wertermittlung. Hierzu sind gegebenenfalls entsprechende Fachgutachten einzuholen.

Die Funktionsfahigkeit einzelner Bauteile und Anlagen sowie der technischen Ausstattung /
Installation (Heizung, Elektroinstallationen, Wasserversorgung, Dichtigkeit der Leitungssysteme,
usw.) wurde vom Unterzeichner des Gutachtens nicht gepruft. Das liegt nicht im Fachgebiet des
Autors des vorliegenden Gutachtens.

Datum der Ortstermine: 12.12.2023 und 04.01.2024
Technische Festlegung der Himmelsrichtungen: Deutschherrnufer = Nordseite

Ein Zugang zu der bewertenden Eigentumswohnung konnte nicht erwirkt werden. Dem
Gutachten ist die Baubeschreibung (voranstehend zur Teilungserklarung) als Anlage V
beigefligt. Ob die aufgefiihrten Baubeschreibungen so ausgefiihrt wurden, ist nicht bekannt.

GEMEINSCHAFTSEIGENTUM

Allgemein nach Wohn- und Geschaftshaus in Solitarstellung bestehend aus den

Teilungserklarung Ebenen -2 bis Ebene 8. Das Gebaude verfugt gemaf
Baubeschreibung tber 24 Wohnungen mit 2 Blros sowie einer
Tiefgarage mit 14 Doppelparkern und 4 Kfz-Abstellplatzen.

Fassade nach Bau- Die tragenden AuRenwéande sind mit einem Sichtziegelmauerwerk
beschreibung in der von 11,5 cm bekleidet als hinterliftete Vorsatzschale mit
Grundakte Mineralfaserdammung.

Dach nach Bau- Die konstruktiven Stahlbetondacher der Terrassen, der
beschreibung in der Dachgarten und des Gebaudeflachdaches sind als Warmdach
Grundakte bzw. Umkehrdach mit Dammung, Dichtung, Dichtungsschutz und

innenliegender Entwéasserung ausgebildet.
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AulRenanlage Gepflegter Zustand.

Hauseingangsbereich und AuBRen liegende Briefkastenanlage mit integrierter Klingelanlage

Treppenhaus mit Gegensprechfunktion und Videolbertragung vorhanden.
GroRRzugiger Eingangsbereich. Bodenbelag: augenscheinlich
Marmor. Zweildufige Stahlbetontreppe. Aufzug vorhanden.

Heizungsinstallation nach Hausanschluss an das stadtische Fernheizsystem. Die
Baubeschreibung in der Wohnungen und Biros erhalten Ful3bodenheizung, Heizkreise
Grundakte sind nach Wohn- und Schlafbereich getrennt.

Warmemengenzahler.

SONDEREIGENTUM

Sondereigentum an der Beschreibung nach vorliegenden, differierenden Grundrisspldnen
Wohnung Nr. D2 nach 2-Zimmer-Wohnung im 6. Obergeschoss mit separatem WC,
Aufteilungsplan innenliegendem Badezimmer (oder in das Schlafzimmer

integriertes Bad, die Ausflhrung ist nicht bekannt), Kochbereich
(oder separate Kiiche, die Ausfihrung ist nicht bekannt),
Dachterrasse zur Stidwestseite und Balkonaustritt zur Westseite,
zzgl. Kellerraum Nr. D 2. Die Grundrissplane sind dem Gutachten
als Anlage |V beigeflgt.

Eine Innenbegehung konnte nicht erwirkt werden. Die
Ausstattung und der Bautenzustand sind nicht bekannt.

Weiterfihrend ist das Bewertungsobjekt in den Anlagen des Gutachtens beschrieben und
dokumentiert.

2.13 ENERGIEAUSWEIS UND ENERGETISCHER BAUTENZUSTAND

Energieausweis
Ein Energieausweis ist dem Gutachten als Anlage VI beigefiigt. Die Richtigkeit der Angaben im
Energieausweis wurde nicht tberprift.

Energetischer Bautenzustand

Gemald Energieausweis wird das Gebaude Uber Fernwéarme versorgt. In der Baubeschreibung,
sieche auch Anlage V des Gutachtens, ist aufgeflihrt, dass die Wohnungen mit einer
FuRbodenheizung ausgestattet sind, Fassaden und Flachdach gedammt sind und die Fenster in
Holz mit Warmedammverglasung ausgefuhrt sind.

Ob nach dem Ursprungsbau Ende der 1990er Jahre weitere energetische MalRnahmen durchgefihrt
wurden, ist dem Unterzeichner des Gutachtens nicht bekannt.

2.14 BRANDSCHUTZ

Bei dem vorliegenden Gutachten handelt es sich um ein Verkehrswertgutachten und nicht um ein
Brandschutz- oder Bausubstanzgutachten. Im Rahmen der Marktwertermittlung wurden keine
brandschutztechnischen Uberpriifungen seitens des Sachverstandigen durchgefiihrt.
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2.15 LIEGENSCHAFTSKENNWERTE

2.15.1 Flurstuckflachen gemafd Grundbuch

Flurstick 32: 1.090 m2
Flurstick 33: 84 m2
Gesamt: 1.174 m2

2.15.2 Mal der baulichen Nutzung / WGFZ-Ermittlung

Die wertrelevante Geschossflachenzahl (WGFZ) als Mal? der baulichen Nutzung eines Grundstiicks,
wurde anhand der in der Teilungserklarung aufgeflhrten Planunterlagen Uberschlagig in der
Handakte des Sachverstandigen mit ca. 3,0 ermittelt.

2.15.3 Wohnflache

Im Rahmen der Informationsbeschaffung wurde die Teilungserklarung beim Grundbuchamt im
Amtsgericht Frankfurt am Main eingesehen. Voranstehend der Teilungserklarung ist dort in einer
Beurkundung vom 13. September 1995 (Nr. 418 der Urkundenrolle fir 1995) folgende
Flachenaufstellung nebst Grundrissplan aufgefuhrt:

TAR 1
S soLl
HAV
ung D2 Stadtblick

o™ Stidblick
Ebenc 6

~en B3Im?
e 12,0 m
A gien/Bad 213 m?
> WC 18m
:«;;3sse 150m?
o srrecher‘.bar)
R
wohnflache 76,4 m?
22 onaustntt 12m?
B e
‘-:s&"-‘féc-"e g76m?

Auf welcher Basis diese Flachenaufstellung ermittelt wurde ist dem Unterzeichner des Gutachtens
nicht bekannt.

Im Wirtschaftsplan 2023 ist ebenfalls zu Abrechnungszwecken eine Wohnflache von 76,4 m2
aufgefuhrt. Ein Zutritt zu der zu bewertenden Wohnung konnte nicht erwirkt werden. Eine

Uberprifung der Wohnflache mittels ortlichem AufmaR war demzufolge nicht maoglich.

Im Rahmen der Wertermittlung wird die Wohnflache mit 76,4 m2 zum Ansatz gebracht.
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3 ZUR WAHL DES WERTERMITTLUNGSVERFAHRENS

Nach den Vorschriften der ImmoWertV 2021 (Immobilienwertermittiungsverordnung) sind gemaf
86 zur Wertermittlung das Vergleichswertverfahren, das Ertragswertverfahren, das
Sachwertverfahren oder mehre dieser Verfahren heranzuziehen. Die Verfahren sind nach der Art
des Wertermittlungsobjektes unter Berlcksichtigung der im gewdhnlichen Geschéaftsverkehr
bestehenden Gepflogenheiten und der sonstigen Umstande des Einzelfalls, insbesondere der
Eignung der zur Verfigung stehenden Daten, zu wéhlen; die Wahl ist zu begrinden.

In den genannten Wertermittlungsverfahren sind regelméRig in folgender Reihenfolge zu
bertcksichtigen: die allgemeinen Wertverhaltnisse und die besonderen objektspezifischen
Grundstucksmerkmale. Die Wertermittlungsverfahren gliedern sich grundséatzlich in folgende
Verfahrensschritte: Ermittlung des vorlaufigen Verfahrenswerts; Ermittlung des marktangepassten
vorlaufigen Verfahrenswerts; Ermittlung des Verfahrenswerts

Der Verkehrswert/Marktwert ist aus dem Verfahrenswert des oder der angewendeten
Wertermittlungsverfahren unter Wirdigung seiner oder ihre Aussagefahigkeit zu ermitteln.

3.1 ART DES GEGENSTANDES DER WERTERMITTLUNG

Der Gegenstand der Wertermittlung sowie seine wertrelevanten Merkmale wurden in den vorherigen
Abschnitten beschrieben. Bewertungsgegenstand ist das Sondereigentum an der geman
Teilungserklarung mit Nr. D2 bezeichneten Eigentumswohnung im 6. Obergeschoss zzgl.
Kellerabstellraum in einem modernen Mehrfamilienhaus mit einer reprasentativen architektonischen
Bauausfuihrung in sehr nachgefragter Lage.

3.2 GEPFLOGENHEITEN DES GEWOHNLICHEN GESCHAFTSVERKEHRS

Das Vergleichswertverfahren ist bei der Bewertung von bebauten Grundsticken das
aussagekraftigste Wertermittlungsverfahren. Voraussetzung ist, dass eine hinreichende
Vergleichbarkeit zu den jeweiligen Vergleichsobjekten hergestellt werden kann.

Im vorliegenden Bewertungsfall liegen bedingt ausreichend direkt vergleichbare Kauffallen in der zu
bewertenden Wohnanlage in den Solitdrgebauden am Deutschherrnufer vor, die eine Bewertung
alleinig im Vergleichswertverfahren zulassen. Die Bewertungspraxis und der gewohnliche
Geschéftsverkehr sehen neben dem Vergleichswert fir renditeorientierte Objekte das
Ertragswertverfahren als Wertermittlungsverfahren vor. Der Verkehrswert wird auf Grundlage des
Ertragswertes und der vorliegenden Kauffalle ermittelt. Die Veroffentlichungen im
Immobilienmarktbericht dienen der Plausibilitatsprifung bei der Marktwertableitung.

3.3 UMSTANDE DES EINZELFALLS

Besondere Umstdnde des Einzelfalls, die ein Abweichen von den Gepflogenheiten des
gewdhnlichen Geschaftsverkehrs rechtfertigen wirden, sind fir das Bewertungsobjekt und die
Wertermittlung nicht erkennbar.

3.4 ERTRAGSWERTVERFAHREN

Im Ertragswertverfahren, wie es in der ImmoWertV normiert ist, hangt der resultierende Ertragswert
im Allgemeinen von folgenden Eingangsgrof3en ab:

Rohertrag (Nettokaltmiete), Bewirtschaftungskosten, wirtschaftliche Restnutzungsdauer der
baulichen Anlage, Liegenschaftszinssatz, besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale,
Bodenwert.

3.5 PLAUSIBILITATSBETRACHTUNG

Anhand von Marktberichten und Kauffallen mit folgenden Eingangsgréf3en:
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Ortliche Lage, Gebaudetypus und Baujahr, GrundstiicksgroRRe, Mietflache, Zeitpunkt der Kauffalle
und die jeweilige Marktlage.

4 WERTERMITTLUNG

41 BODENWERT

ImmoWertV 2021, § Allgemeines zur Bodenwertermittlung

(1) Der Bodenwert ist vorbehaltlich des Absatzes 5 ohne Berucksichtigung der vorhandenen
baulichen Anlagen auf dem Grundstlick vorrangig im Vergleichswertverfahren nach den 8§ 24 bis
26 zu ermitteln.

(2) Neben oder anstelle von Vergleichspreisen kann nach MalRRgabe des § 26 Absatz 2 ein
objektspezifisch angepasster Bodenrichtwert verwendet werden.

(3) Steht keine ausreichende Anzahl von Vergleichspreisen oder steht kein geeigneter
Bodenrichtwert zur Verfligung, kann der Bodenwert deduktiv oder in anderer geeigneter Weise
ermittelt werden. Werden hierbei die allgemeinen Wertverhaltnisse nicht ausreichend berucksichtigt,
ist eine Marktanpassung durch marktiibliche Zu- oder Abschlage erforderlich.

(4) Bei der Ermittlung der sanierungs- oder entwicklungsbedingten Bodenwerterhbhung zur
Bemessung von Ausgleichsbetragen nach 8§ 154 Absatz 1 oder § 166 Absatz 3 Satz 4 des
Baugesetzbuchs sind die Anfangs- und Endwerte bezogen auf denselben Wertermittlungsstichtag
zu ermitteln. Der jeweilige Grundstiickszustand ist nach MalRgabe des § 154 Absatz 2 des
Baugesetzbuchs zu ermitteln.

(5) Die tatséchliche bauliche Nutzung kann insbesondere in folgenden Féllen den Bodenwert
beeinflussen:

1. wenn dies dem gewohnlichen Geschéaftsverkehr entspricht, ist ein erhebliches Abweichen der
tatséchlichen von der nach 8§ 5 Absatz 1 maf3geblichen Nutzung bei der Ermittlung des Bodenwerts
bebauter Grundstiicke zu beriicksichtigen;

2. wenn bauliche Anlagen auf einem Grundstick im AuRenbereich rechtlich und wirtschaftlich
weiterhin nutzbar sind, ist dieser Umstand bei der Ermittlung des Bodenwerts in der Regel
werterhéhend zu berticksichtigen;

3. wenn bei einem Grundstiick mit einem Liquidationsobjekt im Sinne des § 8 Absatz 3 Satz 2
Nummer 3 mit keiner alsbaldigen Freilegung zu rechnen ist, gilt § 43.
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41.1 Bodenrichtwert

Der Gutachterausschuss Frankfurt am Main weist zum 01. Januar 2022 fir den Bereich des
Bewertungsobjektes folgenden Bodenrichtwert aus:

» 8.500 €/m? fir Wohnbauflachen, Nutzungsart: Mehrfamilienhauser in sehr guter Lage bei
einer mittleren WGFZ* von 2,5, erschlieBungsbeitragsfrei.

*WGFZ = wertrelevante Geschossflachenzahl als MaR der baulichen Nutzung

Nalther-v.-
ronberg-
Pl.

D|eUfc-n; .

5100 B (4339) -
W MFH 2,5
% o

1400 B (4630)
M BH 3,0
© Stadtvermessungsamt Frankfurt am Main, Liz.-Nr. 623-1716

4.1.2 Bodenrichtwertentwicklung der maf3gebenden Bodenrichtwertzone

Bodenrichtwertentwicklung
nach Gutachterausschuss

10.000 €/m?
8.500 €/m?
7.800 €/m? —
8.000 €/m? —
6.000 €/m? 5.200 €/m?
. 3.900 €/m?
4.000 €/m 3.000 €/m?
2.000 €/m? H H
0 €/m?
2014 2016 2018 2020 2022 2024
OBodenrichtwert [€/m?]

@ jahrliche Preissteigerung im Zeitraum von 2014 bis 2022: ca.+ 13,9 % p.a.
@ jahrliche Preissteigerung im Zeitraum von 2020 bis 2022: ca.+ 4,4%p.a.
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4.1.3 Bodenwertermittlung

Eine hinreichende Anzahl an Kaufféllen von unbebauten Grundstiicken in der zu bewertenden Lage
liegt fir eine Vergleichswertableitung nicht vor. Der Bodenwert wird unter Heranziehung des
Bodenrichtwertes ermittelt.

Die Bodenrichtwertzone beinhaltet ausschlie3lich Gebaude in erster Uferlage zum Main. Die Lage
direkt am Walther-von-Cronberg-Platz ist als ambivalent einzustufen. Auf der einen Seite besteht
freie Sicht Richtung Westen und das Gebaude ist keiner Verschattung ausgesetzt. Auf der anderen
Seite bestehen u.a. aufgrund der Gastronomie hohere Larmbeeintrachtigungen fir das
Bewertungsobjekt im Vergleich zu den 6stlich gelegenen Gebauden innerhalb der mal3gebenden
Bodenrichtwertzone. Nach Auffassung des Sachverstindigen gleichen sich die Lagevor- und
Lagenachteile aus, so dass keine Zu- oder Abschlage hierfiir gewahrt werden.

Eine konjunkturelle Anpassung des Bodenrichtwertes, Stichtag Veroffentlichung 01/2022 vs.
Wertermittlungsstichtag 01/2024 wird zur systemkonformen Anwendung der Liegenschaftszinssatze
des Gutachterausschusses nicht vorgenommen. Die Liegenschaftszinsséatze sind auch auf Basis
des Bodenrichtwertes Stichtag 01/2022 ermittelt. Der neue Bodenrichtwert 2024 war zum Zeitpunkt
der Wertermittlung noch nicht veroffentlicht.

Die herangezogene Bodenrichtwertzone ist fir Mehrfamilienhauser bei einer mittleren WGFZ von
2,5 abgestellt. Aufgrund der baulichen Ausnutzung mit einer vorhandenen WGFZ des
Bewertungsobjekts von ca. 3,0 ist eine Anpassung an ein abweichendes Mal3 der baulichen Nutzung
notwendig.

Eine Anpassung an das abweichende MalR der baulichen Nutzung erfolgt mit
Umrechnungskoeffizienten aus dem Immobilienmarktbericht Frankfurt 2023:

Umrechungungskoeffizient nach WGFZ BRW 2,5 = 1,810

Immobilienmarktbericht 2023 fiir: WGFZ BWO 3,0 = 2,039

Angepasster Bodenwert

Bodenrichtwert bei WGFZ 2,5 x  Umrechnungskoeff. X  Wertfaktor =  angepasster Bodenwert
8.500 €/m? x 2,039 / 1,810 x 1 = ca. 9.575 €

Bodenwert des Grundsticks

Grundsticksgro3e X Bodenwert Bodenwert des Grundstiicks

1.174 m? X 9.575 €/m? = ca. 11.241.536 €

Bodenwertanteil des Bewertungsobjekts

Miteigentumsanteil X Bodenwert Grdstk. Bodenwertanteil
28,95 / 1.000 X 11.241.536 € = rund 325.000 €

Hinweis: Die o.a. Berechnung erfolgt computergestiitzt, sodass beim manuellen nachrechnen Rundungsdifferenzen
auftreten kénnen.
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4.2 BESONDERE OBJEKTSPEZIFISCHE GRUNDSTUCKSMERKMALE (B.O.G.)

ImmoWertV2021: § 8 Berlcksichtigung der allgemeinen und besonderen objektspezifischen
Grundstiucksmerkmale
(1) Im Rahmen der Wertermittlung sind Grundstiicksmerkmale zu bericksichtigen, denen der
Grundstucksmarkt einen Werteinfluss beimisst.
(2) Allgemeine Grundstiicksmerkmale sind wertbeeinflussende Grundstiicksmerkmale, die
hinsichtlich Art und Umfang auf dem jeweiligen Grundsticksmarkt regelm&Rig auftreten. Ihr
Werteinfluss wird bei der Ermittlung des vorlaufigen Verfahrenswerts bertcksichtigt.
3) Besondere objektspezifische Grundsticksmerkmale sind wertbeeinflussende
Grundstucksmerkmale, die nach Art oder Umfang erheblich von dem auf dem jeweiligen
Grundstiicksmarkt Ublichen oder erheblich von den zugrunde gelegten Modellen oder
Modellansatzen abweichen. Besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale kénnen
insbesondere vorliegen bei

1. besonderen Ertragsverhaltnissen,

2. Bauméngeln und Bauschaden,

3. baulichen Anlagen, die nicht mehr wirtschaftlich nutzbar sind (Liquidationsobjekte) und zur

alsbaldigen Freilegung anstehen,

4. Bodenverunreinigungen,

5. Bodenschéatzen sowie

6. grundstlicksbezogenen Rechten und Belastungen.
Die besonderen objektspezifischen Grundstiicksmerkmale werden, wenn sie nicht bereits
anderweitig berlcksichtigt worden sind, erst bei der Ermittlung der Verfahrenswerte insbesondere
durch marktibliche Zu- oder Abschldage berlicksichtigt. Bei paralleler Durchfihrung mehrerer
Wertermittlungsverfahren sind die besonderen objektspezifischen Grundstiicksmerkmale, soweit
moglich, in allen Verfahren identisch anzusetzen.

4.2.1 Sicherheitsabschlag fir unbekannten Bautenzustand des Sondereigentums

Eine Innenbegehung wurde nicht erwirkt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass
Uberdurchschnittlicher Instandsetzungsbedarf vorliegt.

Im Rahmen der Wertermittlung wird ein Sicherheitsabschlag fur eventuellen Instandsetzungsbedarf
mit rund 0 bis 500 €/m2-WoFI|. ausgewiesen und Uber den Mittelwert mit 250 €/m2-WoFI. bei der
Wertermittlung zum Ansatz gebracht:

Wohnfiache, Kostenansatz .
.. . - Mittelwert rund
Uberschléagig ca. \von - bis
0 €/m? - 500 €/m? 250 €/m?
76,4 m2 0€ - 38.200 € 19.000 €
Hinweis
Bei dem o.a. Betrag handelt es sich um einen reinen Sicherheitsabschlag aufgrund des unbekannten
Bautenzustandes im Innenbereich. Je nach Umfang eventuell notwendiger

InstandsetzungsmalRnahmen kann dieser Betrag mitunter deutlich abweichen. Vorgenannter
Kostenansatz  beinhaltet ferner keinen Kostenansatz fur eventuell notwendigen
Modernisierungsmalinahmen.
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4.2.2 Gemeinschaftseigentum

Aus den vorliegenden vier Protokollen der Eigentimerversammlungen aus 2022/2023 gehen keine
beschlossenen Sonderumlagen hervor. Augenscheinlich, soweit von auf3en sichtbar, weist das
Gemeinschaftseigentum einen gepflegten Bautenzustand auf.

Angaben Uber durchgefuhrte und notwendige Sanierungen und Modernisierungen nach E-Mail-
Auskunft der Hausverwaltung:

Die Liegenschaft ist in einem dem Baujahr entsprechenden Zustand; Uber allgemeine
Reparaturarbeiten hinaus wurden bisher keine Sanierungen und Modernisierungen durchgefihrt,
Beschlusse uber entsprechende MalRnahmen fir die Zukunft liegen nicht vor.

Aktuelle Situation innerhalb der Wohnungseigentiimergemeinschatft

Aus dem zeitlich sehr nah zum Wertermittlungsstichtag (04.01.2024) gelegenen letzten Protokoll der
Eigentimerversammlung (20.12.2023) geht hervor, dass aufgrund der Insolvenz von [anonymisiert]
sowie entsprechenden Firmen Hausgeldriickstande fir mehrere Wohnung bestehen, siehe u. a.
Auszug aus dem Protokoll. Wann und ggf. ob die Hausgelder der Eigentiimergemeinschaft zugefuhrt
werden ist spekulativ und wird an dieser Stelle informationshalber im Rahmen der Wertermittlung
aufgefihrt.

Auszug aus dem Protokoll der Eigentimerversammlung vom 20.12.2023

9. Aussprache und Beschluss zur Information von Herrn Rechtsanwaltjjjjjjjzum
Sachstand der Insolvenz, | o vie entsprechende Firmen
Den Eigentumern wurde in der Versammlung das Schreiben von Herrn Rechtsanwalt
B vom 01.12.2023, Aktenzeichen || ] . ausgehindigt.
Beschluss:
Nach Absprache und Diskussion unter den Eigentimern, soll die Hausverwaltung - in
Absprache mit dem Verwaltungsbeirat - zur weiteren Vorgehensweise nachstehend
aufgefiihrte Kompetenzen erhalten, um samtlichen entstehenden Situationen im
Zusammenhang mit der Geltendmachung/ Beitreibung der Forderungen zu obig
genannten Schuldnern begegnen zu kénnen.

Beschluss zum Vorgehen im Hinblick auf die ausstehenden Hausgelder folgende
Eigentimer betreffend:

sowie in diesem Zusammenhang stehende Insolvenz- und Zwangsverwalter
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Die Hausverwaltung wird ermdchtigt, einen Rechtsanwalt mit der Geltendmachung der
Hausgeldriickstande auRergerichtlich und gerichtlich und mit der Einleitung/ Beendigung
von ZwangsvollstreckungsmaBnahmen/ SicherungsmaRnahmen zur Beitreibung der
ausstehenden Forderungen zu beauftragen.

Der beauftragte Rechtsanwalt soll nach dem Rechtsanwaltsvergiitungsgesetz (RVG)
vergutet werden.

Den Modus (Strategie) der Geltendmachung und der Beitreibung der
Hausgeldriickstdnde legt die Verwaltung jeweils in Abstimmung mit dem Beirat fest.

Die Abstimmung mit dem Beirat hat wie folgt stattzufinden: Der Verwalter schldgt dem
Beiratsvorsitzenden nach Beratung durch den beauftragten Rechtsanwalt die
beabsichtigte Vorgehensweise vor. Die Vorgehensweise wird umgesetzt, falls der
Beiratsvorsitzende nicht binnen zwei Wochen widerspricht. Im Falle eines Widerspruchs
hat der Verwalter zur Bestimmung der Vorgehensweise eine Eigentumerversammiung
einzuberufen.

4.3 ALTER, GESAMT- UND RESTNUTZUNGDAUER

4.3.1 Alter

ImmoWertV2021: § 4 Alter, Gesamt- und Restnutzungsdauer
(1) Das Alter einer baulichen Anlage ergibt sich aus der Differenz zwischen dem Kalenderjahr des
mafgeblichen Stichtags und dem Baujahr.

Baujahr nach Energieausweis: ca. 1997
Bewertungsstichtag: Januar 2024
Gebaudealter zum Wertermittlungsstichtag: ca. 27 Jahre

4.3.2 Gesamtnutzungsdauer

ImmoWertV2021: § 4 Alter, Gesamt- und Restnutzungsdauer

(2) Die Gesamtnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei
ordnungsgemaler Bewirtschaftung vom Baujahr an gerechnet Ublicherweise wirtschaftlich genutzt
werden kann.

Fur eine systemkonforme Ertragswertberechnung mit den Liegenschaftszinssatzen aus dem
Immobilienmarktbericht des Gutachterausschusses der Stadt Frankfurt am Main wird eine
Gesamtnutzungsdauer Uber 70 Jahren herangezogen.

Abweichend der ImmoWertV 2021 mit einer Gesamtnutzungsdauer von 80 Jahren.
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4.3.3 Restnutzungsdauer

ImmoWertV2021: § 4 Alter, Gesamt- und Restnutzungsdauer

(3) Die Restnutzungsdauer bezeichnet die Anzahl der Jahre, in denen eine bauliche Anlage bei
ordnungsgemalRer Bewirtschaftung voraussichtlich noch wirtschaftlich genutzt werden kann. Die
Restnutzungsdauer wird in der Regel auf Grundlage des Unterschiedsbetrags zwischen der
Gesamtnutzungsdauer und dem Alter der baulichen Anlage am mafgeblichen Stichtag unter
Berticksichtigung individueller Gegebenheiten des Wertermittlungsobjekts ermittelt. Individuelle
Gegebenheiten des Wertermittlungsobjekts wie beispielsweise durchgefiihrte Instandsetzungen
oder Modernisierungen oder unterlassene Instandhaltungen des Wertermittlungsobjekts kénnen die
sich aus dem Unterschiedsbetrag nach Satz 2 ergebende Dauer verlangern oder verkirzen.

Abweichend von der ImmoWertV 2021 wird die Ableitung der Restnutzungsdauer zwecks
Systemkonformitat nicht mit dem neuen Modellansatz ermittelt, sondern nach Vorgaben im
Immobilienmarktbericht der Stadt Frankfurt am Main.

Unter Berticksichtigung Ursprungsbaujahres wird im vorliegenden Bewertungsfall die wirtschaftliche
Restnutzungsdauer des Bewertungsobjekts rechnerisch mit rund 43 Jahren zum Ansatz gebracht.

44 ERTRAGSWERTVERFAHREN

ImmoWertV 2021, § 28 Allgemeines Ertragswertverfahren:

Im allgemeinen Ertragswertverfahren wird der vorlaufige Ertragswert ermittelt durch Bildung der
Summe aus

1. dem kapitalisierten jahrlichen Reinertragsanteil der baulichen Anlagen zum
Wertermittlungsstichtag, der unter Abzug des Bodenwertverzinsungsbetrags ermittelt wurde
(vorlaufiger Ertragswert der baulichen Anlagen), und

2. dem Bodenwert.

Der Ermittlung des Bodenwertverzinsungsbetrags und der Kapitalisierung des jahrlichen
Reinertragsanteils der baulichen Anlagen ist jeweils derselbe objektspezifisch angepasste
Liegenschaftszinssatz zugrunde zu legen. Die Kapitalisierungsdauer entspricht der
Restnutzungsdauer der baulichen Anlagen.

4.4.1 Rohertrag

ImmoWertV 2021, § 31 Reinertrag; Rohertrag:

(1) Der jahrliche Reinertrag ergibt sich aus dem jahrlichen Rohertrag abzlglich der
Bewirtschaftungskosten.

(2) Der Rohertrag ergibt sich aus den bei ordnungsgeméafRer Bewirtschaftung und zul&ssiger
Nutzung marktiblich erzielbaren Ertragen; hierbei sind die tatsachlichen Ertrage zugrunde zu legen,
wenn sie marktiblich erzielbar sind. Bei Anwendung des periodischen Ertragswertverfahrens ergibt
sich der Rohertrag insbesondere aus den vertraglichen Vereinbarungen.

44.1.1 Wohnflache

Siehe Ziffer 2.15.3 der Liegenschaftskennwerte im vorliegenden Gutachten, ca. 76,4 m2.

4.4.1.2 Vertraglich vereinbarter Mietzins

Unbekannt.
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4.4.1.3 Wohnungsmarktbericht der Frankfurter Immobilienb6rse, Ausgabe 2022/23

Sachsenhausen

Eigentumswohnungen (m?) 3.000 9.000 5.700
Reihenhauser | Doppelhaushalften 400.000 1.000.000 750.000
Einfamilienhduser | GroBere Doppelhaushalften  650.000 k. L. 1.300.000
Wohnungsmieten (m?) 9,00 19,50 14,50
Jahresmietfaktor 22° 357 307

* Starke Spreizung zwischen Sachsenhausen-Nord und Sachsenhausen-Sid.

4.4.1.4 Wertung Jahresrohertrag

Mietsansatz fir die modellkonforme Anwendung der Liegenschaftszinssatze nach Immobilien-
marktbericht

Zur Anwendung der Liegenschaftszinssatze aus dem aktuellen Immobilienmarktbericht 2023, ist
eine modellkonforme Mietwertableitung, analog zum Gutachterausschuss, anzuwenden.

Vorgaben aus dem Immobilienmarktbericht 2023 des Gutachterausschusses der Stadt Frankfurt am
Main fur eine modellkonforme Anwendung der Liegenschaftszinssatzempfehlungen:

Gutachterausschuss Frankfurt am Main
IMMOBILIENMARKTBERICHT 2023

3.8.3.7 Wohnungseigentum
(Geeignete Kaufvertrdge, o. Sondertypen wie DG-Wohnung, Maisonette, etc., 90%-Stichprobe, Daten: 2022)

Untersucht wurden unvermietete Wohnungen in allen Lagen,
Wohnflache 35 — 200 m2_alle AnlagenaréRen

Verwendung Mietspiegel 2022 (gultig bis 31.05.2024) Basis-Nettomiete zzgl. Lagezuschlage
sowie sonstige Zuschlége in Héhe von 1.00 €/m?,

Bewirtschaftungskosten nach Anlage 3 ImmoWertV
0,5 % nicht umlegbare Kosten (Betriebskosten)
Gesamtnutzungsdauer 70 Jahre

Basismiete nach Mietspiegel 2022: 9,50 €/m? (Baualtersklasse 1995 - 2009)
Sehr gute Wohnlage: 1,38 €/m?
Zentrale Wohnlage: 1,01 €/m?
Sonstige Zuschlage nach Vorgabe IMB FFM 1,00 €/m?
> 12,89 €/m2-WoFI.

Im Rahmen der systemkonformen Ertragswertberechnung nach den Vorgaben des
Gutachterausschusses wird ein Mietzins in Hohe von 12,89 €/m? Wohnflache zum Ansatz gebracht.

Hinweis

Die o. a. systemkonforme Miete nach Gutachterausschuss kann deutlich von der marktiblich
erzielbaren Miete abweichen.
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4.4.2 Liegenschaftszinssatz

ImmoWertV 2021, § 33: objektspezifischer Liegenschaftszinssatz

Zur Ermittlung des objektspezifisch angepassten Liegenschaftszinssatzes ist der nach § 21
Absatz 2' ermittelte Liegenschaftszinssatz auf seine Eignung im Sinne des § 9 Absatz 1 Satz 12 zu
priifen und bei etwaigen Abweichungen nach MaRgabe des § 9 Absatz 1 Satz 2 und 3° an die
Gegebenheiten des Wertermittlungsobjekts anzupassen.

Liegenschaftszinssatze fir Wohnungseigentum - Auszug aus dem Immobilienmarktbericht 2023

3.8.3.7.1 Zentrale Lage
Baujahr An- | Mittelwert Minnpum Maximum Median Sla_m_daml— Restnutzungs-
zahl [%] [%e] [%e] [%] | abweichung | dauer (RND)
2022
bis 1949 69 -0,5 25 1.7 0.5 1,0 25 Jahre
1950 - 1977 50 0.4 -1.6 21 0.4 09 30 Jahre
1978 - 1990 10 1,0 -0.4 27 0,7 09 RND = GND -
ab 1991 o. Neubau 34 0.3 0.2 1.0 04 0.3 (Jahr des Kaufs
Neubau 23 -0,2 09 05 02 0,3 - Baujahr)
1. Halbjahr 2022
bis 1949 35 -0,2 22 1.7 -0.1 1.1 25 Jahre
1950 - 1977 31 0.3 -0.9 2.1 02 0.8 30 Jahre
1578 - 1990 4 0.8 -0.4 22 06 1.1 RND = GND -
ab 1991 o. Neubau 18 0.2 -0.2 0,7 0,1 03 (Jahr des Kaufs
Neubau 20 -0,2 0.8 0.5 02 0,3 - Baujahr)
2. Halbjahr 2022
bis 1849 34 -0,6 -22 21 -0.8 1,0 25 Jahre
1950 - 1977 18 0.6 -0.7 2.1 0,7 0.8 30 Jahre
1978 - 1990 g 1.1 0.1 21 08 09 RND = GND -
ab 1991 o. Neubau 15 0.5 0.0 1,0 06 0,3 (Jahr des Kaufs
Neubau 5 0.5 1.3 0.7 0.6 0,8 - Baujahr)

1 § 21 (2) Liegenschaftszinssatze sind Kapitalisierungszinssatze, mit denen Verkehrswerte von Grundstiicken
je nach Grundstlcksart im Durchschnitt marktiblich verzinst werden. Liegenschaftszinssatze werden nach
den Grundsatzen des Ertragswertverfahrens nach den 88 27 bis 34 auf der Grundlage von geeigneten
Kaufpreisen und den ihnen entsprechenden Reinertragen ermittelt.

2 89 (1) Kaufpreise sowie weitere Daten wie insbesondere Bodenrichtwerte und sonstige flr die Wertermittlung
erforderliche Daten sind zur Wertermittiung geeignet, wenn die Daten hinsichtlich Aktualitéat in Bezug auf den
mafgeblichen Stichtag und hinsichtlich Reprasentativitdt den jeweiligen Grundsticksmarkt zutreffend
abbilden und etwaige Abweichungen in den allgemeinen Wertverhaltnissen sowie wertbeeinflussende
Abweichungen der Grundstiicksmerkmale des Wertermittlungsobjekts nach MaRgabe der Satze 2 und 3
berlcksichtigt werden kénnen. Bei Abweichungen der allgemeinen Wertverhdltnisse sind die Daten durch
geeignete Indexreihen oder in anderer Weise an die Wertverhdltnisse am Wertermittlungsstichtag
anzupassen. Wertbeeinflussende Abweichungen der Grundstiicksmerkmale des Wertermittlungsobjekts sind
durch geeignete Umrechnungskoeffizienten, durch eine Anpassung mittels markttblicher Zu- oder Abschlage
oder in anderer Weise zu bericksichtigen. Die Kaufpreise sind, um die Werteinflisse besonderer
objektspezifischer Grundstiicksmerkmale zu bereinigen.

3 89 (2) Zur Wertermittlung sind solche Kaufpreise und andere Daten wie beispielsweise Mieten
heranzuziehen, bei denen angenommen werden kann, dass sie nicht durch ungewdéhnliche oder persénliche
Verhaltnisse beeinflusst worden sind. Eine Beeinflussung durch ungewdéhnliche oder persénliche Verhaltnisse
kann angenommen werden, wenn die Kaufpreise und anderen Daten erheblich von den Kaufpreisen und
anderen Daten in vergleichbaren Fallen abweichen.

(3) MaRstab fur die Wahl der Quelle, aus der die Daten herangezogen werden, ist ihre Eignung nach Absatz
1 Satz 1. Stehen keine geeigneten sonstigen fur die Wertermittlung erforderlichen Daten zur Verfligung,
kénnen sie oder die entsprechenden Werteinflisse auch sachverstandig geschéatzt werden; die Grundlagen
der Schéatzung sind zu dokumentieren.
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3.8.3.7.2 Andere Stadtlagen, sehr gute und gehobene Lagen

Baujahr An- | Mittelwert | Minimum | Maximum | Median | Standard- | Restnutzungs-

zahl [%] [%] [%] [%] |abweichung| dauer (RND)

2022
bis 1949 31 -1,0 2.4 0.4 =11 0.7 25 Jahre
1950 - 1977 76 1,1 -1,6 4.3 0,9 1.3 30 Jahre
1978 - 1990 20 0,8 0,3 2,6 0,6 0,8 RND= GND -
ab 1991 o. Neubau 25 0,7 0,2 1.7 0.7 0.5 (Jahr des Kaufs
Neubau 21 0,3 0,2 0,6 0.3 02 - Baujahr)
1. Halbjahr 2022
bis 1949 17 -0,9 -1,6 -0.1 -1,1 04 25 Jahre
1950 - 1977 44 0,9 -1,6 4.3 0,7 1.4 30 Jahre
1978 - 1990 10 0,4 -0,3 26 0,0 0.9 RMND= GND -
ab 1991 o. Neubau 12 0,6 -0,2 1.3 0,7 0.5 (Jahr des Kaufs
Neubau 18 0,3 02 06 0.3 0.3 - Baujanhr)
2. Halbjahr 2022

bis 1949 13 -1,2 -2.4 0,1 -1,2 0.8 2% Jahre
1950 - 1977 31 1,4 0.4 35 1.3 1,0 30 Jahre
1978 - 1990 10 1,1 0,0 2,1 1,1 0,7 RND= GND -
ab 1991 o. Neubau 13 0,9 0,3 1.7 0,7 0,5 (Jahr des Kaufs
Neubau 3 0,2 0,0 0,3 02 02 - Baujahr)

Auf Grundlage der vorliegenden Kauffalle, der sehr guten nachgefragten Wohnlage am
Deutschherrnufer und des unbekannten Bautenzustandes des Sondereigentums, sowie unter
Bertlicksichtigung der derzeitigen Marktlage mit konsolidierenden Preisen, wird der objektspezifische
Liegenschaftszinssatz mit 0,75 % zum Ansatz gebracht.
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4.4.3 Ertragswertberechnung: Allgemeines Ertragswertverfahren

Bodenwertanteil: 325.000 €

Jahresrohertrag: 11.818 €

Modellkonformer Mietansatz €/Monat absolut @ €/me-WoFl. WoF.

Nettomiete/Monat 985 € 12,89 €/m? 76,4 m
y 985 €

Nicht umlegbare Bewirtschaftungskosten*: 14,7% des Jahresrohertrages

Objektspezifischer Liegenschaftszinssatz: 0,75%

Wirtschaftliche Restnutzungsdauer: 43 Jahre

Besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale (b.0.G.):
>Sicherheitsabschlag fiir den unbekannten

Bautenzustand des Sondereigentums: -19.000€

Nettomiete/Monat 985 € /Monat

Jahresnetto Mieteinnahmen = Monatsmiete x 12 11.818 € /Jahr

Bewirtschaftungskosten, nicht umlegbar 14,7% -1.739 € [Jahr

Grundstucksreinertrag 10.079 € /Jahr

Anteil des Bodenwertes am Reinertrag

Bodenwert x  Liegenschaftszinssatz 0,75% -2.438 €

Anteil des Gebaudes am Reinertrag 7.641 € [Jahr

Wirtschaftliche Restnutzungsdauer (in Jahren) 43

Barwertfaktor zur Kapitalisierung 36,64

Gebaudeertragswert 279.966 €

Bodenwertanteil 325.000 €

Vorlaufiger Ertragswert 604.966 €

2 €/m2-Wohnflache rund 7918 €

n-facher-Jahresrohertrag 51,2

Nettoanfangsrendite (Reinertrag/Ertragsw ert zzgl. 10% Erw erbsnebenkosten) 1,5%

Marktanspassung: Bei der Ableitung des LSZ berticksichtigt 1,00

Marktangepasster vorlaufiger Ertragswert 604.966 €

Besondere objektspezifische Grundsticksmerkmale (b. 0. G.) -19.000 €

Ertragswert 585.966 €
Rundung 586.000 €

2 €/m2-Wohnflache rund 7.670 €

*Nicht umlegbare Bewirtschaftungskosten nach Ertragswertrichtlinie (EW-RL): Mietausfallwagnis: 2 % und 0,5% nicht
umlegbare Kosten — jeweils des Jahresrohertrages; Instandhaltungskosten Wohnen: 13,5 €/m2Mietflache;
Verwaltungskosten Wohnen: 412 €/Wohneinheit— jeweils p. a.

Hinweis:

Fir eine systemkonforme Wertermittlung mit Marktdaten nach Immobilienmarktbericht sind die nicht umlegbaren
Bewirtschaftungskosten nach Vorgabe der EW-RL und des Gutachterausschusses zum Ansatz gebracht. Die realen
Kosten konnen deutlich abweichen.
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45 PLAUSIBILITATSBETRACHTUNG

4.5.1 Auszug aus der Kaufpreissammlung des zust. Gutachterausschusses

Bei der Recherche in der Kaufpreissammlung wurden folgende Selektionskriterien nach Angaben
des Gutachterausschuss zum Ansatz gebracht:

Selektionskriterien:

Gebaudetypus: Eigentumswohnungen

Lage: Deutschherrnufer: Nur Solitargebaude am Mainufer
Baujahr: >1990

Zeitraum: 2022 bis mdglichst aktuell

Das Rechercheergebnis ist in der u.a. Tabelle dargestellt. Unter Berlcksichtigung der o. a.
Selektionskriterien wurden seitens des Gutachterausschusses 9 Kaufpreisfélle Ubersendet.

. v Sl GI“] eans, | 20 | e (MO e
. ge jahr ereinig Kaufpreis? m?-WoFl.
1 |Deutschherrnufer 2/12022 unvermietet 1999 500.000 € 500.000 € 8.475 €/m? sehr gut
2 |Deutschherrnufer 3/12022 vermietet 1995 483.000 € 483.000 € 8.186 €/m? sehr gut
3 |Deutschherrnufer 3/12022 unvermietet 1998 999.000 € 999.000 € 10.299 €/m? sehr gut
4 |Deutschherrnufer 5/12022 unvermietet 1999 753.700 € 753.700 € 10.185 €/m? sehr gut
5 |Deutschherrnufer 8/12022 vermietet 1995 318.800 € 318.800 €, 5.403 €/m? sehr gut
6 |Deutschherrnufer 2/12023 unvermietet 1999 590.000 € 590.000 € 7.867 €/m? sehr gut
7 |Deutschherrnufer 3/12023 unvermietet 1997 490.000 € 490.000 € 6.125 €/m? sehr gut
8 |Deutschherrnufer 5/12023 unvermietet 1996 347.000 € 347.000 € 7.229 €/m? sehr gut
9 |Deutschherrnufer 11/12023 unvermietet 1996 405.000 € 405.000 € 7.500 €/m? sehr gut
Mittelwert 2022 1997 542.944 € 542.944 €| 8.077 €/m?
Bereinigt: ohne Ifd. Nr. 5im EG 2023 68 m? 1997 570.963 € 570.963 € 8.366 €/m?
Bewertungsobjekt 76,4m2 6. 0G 1997 sehr gut
Plausibilitatswert: Bereinigt, ohne Kauffélle aus der Siegener Strale
€/m?-Mietflache Wohnflache Bewertungsobjekt b.0.G.* Plausibilitatswert rund
8.366 €/m? 76,4 m2 -19.000 € = 620.000 €

1Die Auskinfte aus der Kaufpreissammlung finden fur offentliche bestellte und vereidigte Sachversténdige in nicht
anonymisierter Form statt, die Lagen der Wohnungen sind dem Unterzeichner des Gutachtens bekannt. Aus
datenschutzrechtlichen Griinden sind die Hausnummern anonymisiert.

2 Marktanpassung siehe Ziffer 4.5.1.1 im Gutachten
*b.0.G: besondere objektspezifische Grundstiicksmerkmale: Sicherheitsabschlag fur Instandsetzungskosten

Wertung

Unter Berticksichtigung der o.a. Selektionskriterien wurden seitens des Gutachterausschusses 9
Kauffélle von Eigentumswohnungen in den Solitdren zum Mainufer am Deutschherrnufer zur
Verfligung gestellt. Die Kauffalle wurden um den Kauffall mit Ifd. Nr. 5 aufgrund der Erdgeschosslage
bereinigt. Marktteilnehmer waren nach Bereinigung der Kauffélle in der Zeit zwischen Februar 2022
bis November 2023 bereit, Kaufpreise zwischen 6.125 bis 10.299 €/m? Wohnflache zu entrichten,
im Mittel ca. 8.366 €/m2-WoFI.

Auf Grundlage der bereinigten Kauffalle Ilasst sich unter Bericksichtigung eines
Sicherheitsabschlags fiir den unbekannten Bautenzustand im Innenbereich ein Plausibilitatswert
von rund 620.000 € ableiten.

Deutlich erkennbar ist, dass im Jahr 2022 hdéhere Preise in €/m? im Vergleich zu 2023 am
Deutschherrnufer erzielt wurden. Gleichzeitig wurden 2022 eher Wohnungen in den oberen
Geschossen verauf3ert und 2023 eher Wohnungen in den unteren Geschossen. In der Regel werden
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hohere Geschosslagen teurer veraul3ert als Geschosslagen in den unteren Geschossen solcher
Gebaudetypen.

4.5.1.1 Marktanpassung der Kauffalle

Mittlere Preise fur Eigentumswohnungen im Grundbuchbezirk Sachsenhausen

Baujahr

bis 1918 1919 -1949 | 1950 - 1977 1978-1990 ab19910. | . bauten
Neulbau1en

Anz. €/m? Anz. €/m? Anz. €/m? Anz. €/m? Anz. i €/m? Anz. €/m?
Grundbuchbezirke 30-33 u. 70 (Sachsenhausen, Westhafen)
2021 33 6770 8 7.530 91 5.050 14 5.440 68 7.890 93 8.050

2022 21 6960 4 65900 93 5.290 13 5240 67 7.790 21 9110
Quelle: Marktdaten aus dem Immobilienmarktbericht 2023

Jahr

Preisentwicklung 2021 bis 2022: minus 1,3% p.a.

Kaufpreise fir Eigentumswohnungen in Sachsenhausen nach Wohnungsmarkbericht der IHK und
Frankfurter Immobilienbdrse

Von [€/m*-WoFl.] bis [€/m2-WoFl.] Schwerpunkt [€/m2-WoFl.]

Ausgabe 2020/21: 2.600 8.400 5.400
Ausgabe 2021/22:  3.000 8.750 5.700 2 +5,6% p.a.
Ausgabe 2022/23:  3.000 9.000 5.700 konstant
Entwicklung der Hypothekenzinsen bei einer Zinsbindung von 10/15 Jahren
Entwicklung der Hypothekenzinsen seit Januar 2021

5,00%

4,00%

3,00%

2,00%

1,00%

0,00%

E8L 2S5 2885 585285353858 82528538383831

e 10 Jahre Sollzinshindung s 15 Jahre Sollzinshindung

Quelle: https://de.statista.com/statistik/daten/studie/1347565/umfrage/entwicklung-der-bauzinsen-in-deutschland/, eigene
Darstellung
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Auszuqg Immobilienmarktbericht 1. Halbjahr 2023

2.3 Preisentwicklung im Stadtgebiet (jeweils 1. Halbjahr)

90%-Stichprobe, geeignete Kaufvertrage, Gliederung nach Baujahr u. Mietstatus, Wohnung wie Mietwohnung (o. Penthouse, Maisonette, etc.)

Bauiahr/Mietstat 1. HJ 2021 1. HJ 2022 1. HJ 2023 Die Transaktionszahlen fir Eigen-
aujanrrivlietstaius . * . tumswohnungen sind im 1. Halbjahr
- - Anz”| [€/m7] | Anz. [€/m7 | Anz” | [€/m7] 2023 im Vergleich zum Vorjahres-
Baujahr bis 1918 130 6.810 113 6.700 70| 5.700| _aitraum in nahezu allen Baujahres-
- hiervon vermietet 43 6.040 41 5.970 25| 4.640| klassen gesunken. Im Segment Neu-
- hiervon unvermietet 87| 7.130 71]  7.100 45| 6.180 EEU-EIQ?N;{‘"';W?Q"UGQGP ‘gurde nur
- napp ein Flnftel der Veraulerungen
Baujahr 1919 - 1949 34 5.320 29 6.570 24| 4.720 des 1. Halbjahres 2022 beurkundet.
- hiervon vermietet 10 4.140 9 6.680 9| 3.630| Allein in der Baujahresklasse ,1978-
- hiervon unvermietet 26 5.750 21 6.670 15| 5.570| 1990° blieben die Verkdufe auf dem
Baujahr 1950 - 1977 360| 4.450| 351 4.920| 257 3.970| Niveaudes Vorjahres.
- hiervon vermietet 125 3.910 113 4.430 73 3.740 Die mittleren Kaufpmlse sanken im 1.
- hiervon unvermietet 228 4.720 239 5.180 185| 4.030| Halbjahr 2023 im Vergleich zum
Baujahr 1978 - 1990 43| 4750 46| 4.500 51| 4.300 :{florjahreszeitrauhm ir|1 al:%nql?atéjah:’es-
- - assen um mehr als %. Bei den
- hiervon vermietet 11 3.180 15 3.320 11] 4.400 Neubau-Eigentumswohnungen  fiel
- hiervon unvermietet 30 5.190 29 5.010 39| 4.210| der Preisriickgang mit rd. 9 % etwas
Baujahr ab 1991 o. Neubau 285 6.970 279 7.690 184 | 7.060| geringer aus. Lediglich vermietete
- hiervon vermietet 60| 6.040 46| 6.890 22| 5.860 W‘?h”r:‘"ge;‘g?;‘" del?gglo Ba_ull?hr
- - zwischen un erzielten
- hiervon unvermietet 225 7.250 233 8.040 160 7.190 durchschnittlich héhere Preise als im
Neubau 34 8.180 197 8.270 34| 7.530| 1. Halbjahr 2022. Dieser vermeint-
- hiervon vermietet 2 B 0 R 0 _| liche Preisanstieg lasst sich allerdings
- hiervon unvermietet 340| 8180 197| 8.270 34| 7530| 2uf vermehrie Verkaufe in besseren

Lagen zuriickfiihren.

* Eventuell abweichende Gesamtsummen ergeben sich durch die Bildung von 90 % Stichproben
bzw. durch Nichtbeachtung von Verkédufen mit unbekanntem Mietstatus

2.4 Langfristige Preisentwicklung von Eigentumswohnungen ohne Beriicksichtigung von Neubauten und Wohnhochhéusern
100%-Stichprobe, geeignete KV, Wohnung wie Mietwohnung (o. Penthouse, Maisonette, Eigenheim, etc.)

9.000 Innenstadt inkl. Bockenheim Di.e Iangfristige Betrac_htung der

E 8.000 Sonstiges Stadtgebiet mittleren Pnelsg von Eigentums-

5 Stadtgebiet insgesamt wohn_ungen zeigt, dass der stete

> 7.000 Aufwartstrend der letzten Jahre

K] Mitte 2022 einen Wendepunkt

.E- 6.000 erreicht hat. Der zum Teil

& 5000 erhebliche . Umsat'chkgang

" deutete bereits ab Juli 2022 auf

£ 4.000 eine Anderung des Immobilien-

= 2,000 markites hin, da die Vor-

= stellungen Uber den Kaufpreis

2.000 bei Verkaufern und Kauf-

1.000 intressenten oft zu weit aus-

: einander lagen, sodass kein

i} Vertragsabschluss zustande

C9SSDSSYSYDYCN Ty NT AT oo AT ST ST S  kam, Im 1. Halbjahr 2023

rI* I rI I I I I I I I I I TII I I I I I I I IIIIIIIIIIIIITIT baslétigtesichdieserneueMarkt

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 auch durch sinkende Kaufpreise.
Wertung

Die Marktentwicklung der letzten Jahre war mit einem starken Preisanstieg fir Wohnimmobilien
aufgrund der Niedrigzinspolitik der EZB, mit einem hohen Nachfragelberhang nach Sachwerten,

gepragt.

Durch die seit Jahresbeginn 2022 vergleichsweise stark gestiegenen Hypothekenzinsen, das
Kriegsgeschehen in der Ukraine mit weitreichenden Folgen, insbesondere fiir die europdische

Wirtschaft und aufgrund der

stark gestiegenen

Energie- und Baukosten und dem

Inflationsgeschehen kann von einer allgemeinen Verunsicherung der Marktteilnehmer gesprochen

werden.

Unter Bertcksichtigung des relativ aktuellen Zeitraums der Kaufpreisfalle aus der Zeit von Februar
2022 bis November 2023, in welcher bereits Hypothekenzinsen tber 3% und hdéher marktiblich
waren, wird keine weitere Marktanpassung der Kaufféalle vorgenommen.
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45.2 Immobilienmarktbericht Frankfurt 2023

Nettoanfangsrenditen

3.8.8.3 Wohnungseigentum
(geeignete Kaufvertrage, o. Sondertypen wie DG-Wehnung, Maiscnette, etc., 90%-Stichprobe, Daten: 2022)
Untersucht wurden unvermietete Wohnungen in allen Lagen,
Wohnflache 35 — 200 m?, alle Anlagengréfien,
Verwendung Mietspiegel 2022 (gultig bis 31.05.2024) Basis-Nettomiete zzgl. Lagezuschlage
sowie sonstige Zuschlage in Héhe von 1,00 €/m?,
Bewirtschaftungskosten nach Anlage 3 ImmoWertV
0,5 % nicht umlegbare Kosten (Betriebskosten)
Gesamtnutzungsdauer 70 Jahre
3.8.8.3.1  Zentrale Lage
Durchschnittl.
. - . . bereinigter
Baujahr Anzahl Mltt[;lg‘i“rt Mm[L}r{num Maxtlymum Meqd;an ?tan.dﬁrd- Kaufpreig pro
o] [%] [%] abweichung m? WE/NF
[€/m7]
2022
bis 1949 69 1,3 0,7 2,0 1,3 0.3 8.156
1950 - 1977 54 1,4 0,9 1,9 1.4 0.2 7.088
1978 - 1990 10 1.6 1,2 2,0 1.6 0.3 7.460
ab 1991 o. Neubau 35 1,3 09 1.7 1.3 0.2 8.729
Neubau 25 1,0 0.7 1,2 0,9 0.1 12.296
1. Halbjahr 2022
bis 1949 33 1,3 09 1.9 1.4 0.3 7.946
1950 - 1977 33 1,3 1,0 1.6 1.4 0.2 8.138
1978 - 1990 B 1,5 1,2 2,0 1.5 0.3 7.640
ab 1991 o. Neubau 20 1,2 0,8 1.7 1,1 0,2 10.054
Neubau 22 1,0 0,7 1,2 0,9 0.1 12.462
2. Halbjahr 2022
bis 1949 33 1,3 0,7 2,2 1,2 03 8.195
1950 - 1977 18 1,5 09 1.8 1.5 0.2 7477
1978 - 1990 6 1,6 1,2 2,0 1,6 0,3 7.339
ab 1991 o. Neubau 15 1,4 1.1 1.7 1.4 0.2 7.642
Neubau 5 0,9 0.7 1.1 0.9 0.2 12.729
3.8.8.3.2 Andere Stadtlagen, sehr gute und gehobene Lage
Durchschnittl.
) Mittelwert | Minimum | Maximum | Median | Standard- bereinigter
Baujahr Anzahl [%] [%] %] %] abweichung Kfntif&t—:l-:l?Npl}:ro
[€/m?]
2022
bis 1949 31 1,4 1,0 1,9 1,3 0.3 6.843
1950 - 1977 76 1,9 1,0 3,5 1,8 0,5 5.277
1978 - 1990 20 2,0 1,2 3.0 21 0,5 4.947
ab 1991 o. Neubau 25 1,5 0,9 2,0 1,5 03 6.935
Neubau 21 1,1 0,9 1.3 1,1 01 9.113
1. Halbjahr 2022
bis 1949 16 1,3 1,1 1.6 1,3 0.2 7.136
1950 - 1977 4 1,8 1,0 3,5 1,8 0,6 5.460
1978 - 1990 10 1,8 1,2 3.0 1.8 0,5 5.458
ab 1991 o. Neubau 12 1,4 0.9 1.9 1.4 0.3 7.173
Neubau 18 1,1 0.9 1.3 1,1 0.1 9.029
2. Halbjahr 2022
bis 1949 15 1,5 1,0 2,1 14 0.4 6.610
1950 - 1977 32 2,0 1,0 31 21 0,5 5.025
- 8 2.2 18 2.6 2.2 03
ab 1991 o. Neubau 14 1,4 0.8 2,0 1.4 0.4 7.082 I
Neubau 3 1,0 1,0 1.1 1,0 0.1 9.616
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Ertragsfaktoren fur Wohnungseigentum

3.8.5.41 Zentrale Lage

Baujahr Anzahl Mittelwert | Minimum | Maximum | Median Slﬂnldard-
abweichung
2022
bis 1949 65 57,2 344 85.4 56,5 11.8
1950 - 1977 50 54,9 40,1 735 541 8.1
1978 - 1990 11 49,4 333 66.4 47,3 10,5
ab 1991 o. Neubau 35 59,3 40,8 81.5 58,2 11,0
Neubau 25 81,2 65,3 105,8 80,5 129
1. Halbjahr 2022
bis 1949 35 56,1 344 86,3 54,7 134
1950 - 1977 32 57,1 471 735 55,1 7.5
1978 - 1990 4 51,2 38,1 60.6 531 10,6
ab 1991 o. Neubau 20 66,7 44 5 923 67.1 13,6
Neubau 20 80,1 65,3 103,2 79.8 11,3
2. Halbjahr 2022
bis 1949 N 59,4 347 76,7 60,9 10,7
1950 - 1977 17 49,2 29,6 61.1 49.6 7.6
1978 - 1990 7 48.4 33.3 66.4 47.3 11.2
ab 1991 o. Neubau 14 52,9 451 61,1 52,9 55
Neubau 5 90,2 66,9 118,0 81,8 25,0
3.8.5.4.2 Andere Stadtlagen, sehr gute und gehobene Lagen
Baujahr Anzahl Mittelwert | Minimum | Maximum | Median Slﬂﬂ.dal'd-
abweichung
2022
bis 1949 32 52,8 35,5 1.4 54,2 9.7
1950 - 1977 72 40,7 215 63,2 394 10,0
1978 - 1990 19 36,8 216 56,0 351 9,1
ab 1991 o. Neubau 26 51,8 30,1 78,8 51,0 11,6
Neubau 20 69,6 60,6 843 69,8 6,7
1. Halbjahr 2022
bis 1949 18 54,2 38,8 69.2 55,2 8,3
1950 - 1977 42 42,5 215 64.0 425 10,4
1978 - 1990 11 42,0 216 62.4 40,0 13,3
ab 1991 o. Neubau 11 50,1 33,7 63.0 511 8.7
Neubau 18 70,1 60,6 89.1 69,4 8,3
2. Halbjahr 2022
bis 1949 14 51,1 35,5 1.4 50,9 1.4
1950 - 1977 29 37,6 240 58.8 35,3 85
1978 - 1990 9 34,0 256 419 337 52
ab 1991 o. Neubau 14 51,2 30,1 68.1 50,2 12,0
Neubau 3 73,4 69,9 773 731 3T

4.5.3 Wohnungsmarktbericht der IHK und Frankfurter Immobilienbdrse 2022/23

von bis Schwerpunkt
Sachsenhausen
Eigentumswohnungen (m?) 3.000 9.000 5.700
Reihenhauser | Doppelhaushalfien 400.000 1.000.000 750.000
Einfamilienh&duser | GréBere Doppelhaushilften  650.000 k. L 1.300.000
Wohnungsmieten (m?) 9,00 18,50 14,50
Jahresmietfaktor 22* 35* 30*
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4.5.4 Immobilienangebote

Quelle: ImmobilienScout24
Selektionskriterien: Eigentumswohnungen; Wohnflache 50-90 m2, Baujahr 1945-1990 Lage:
Deutschherrnufer; Recherchezeitpunkt 01/2024

Ergebnis: ein Angebot
Deutschherrnufer 48

Zwei-Zimmer-Wohnung, 74,03 m2 Wohnflache, 3. Obergeschoss, Baujahr 2001
Angebotspreis 660.000 €, entspricht rd. 8.915 €/m?

[ENTFERNT, ORIGINALFASSUNG LIEGT BEIM AMTSGERICHT FRANKFURT VOR]

455 SWOT-Analyse (Gesamtbeurteilung)

SWOT
Strengths = Starken, weakness = Schwéchen, opportunities = Chancen, threats = Risiken

Die Starken, Schwachen, Chancen und Risiken werden nachfolgend stichpunktartig aufgefiihrt.

Starken
» Nachfragedruck nach Wohnraum in Frankfurt am Main und der Metropolregion
» Sehr begehrte Wohnlage am Deutschherrnufer
» Aufzug
» Ansprechende Architektur des Solitars

Schwachen
» Unbekannter Bautenzustand des Sondereigentums
» Unbekannter Mietstatus
» Hausgeldrickstande an die Eigentiimergemeinschaft aufgrund einer Insolvenz (mehrere
Wohnungen sind betroffen)

Chancen
» Sowohl fur Eigennutzer als auch fur Kapitalanleger attraktiv
» Steigende Mietpreisentwicklung

Risiken
» Politische Risiken wie Mietpreisbremse oder Mietendeckelung und energetische
Sanierungsvorgaben
» Verunsicherung der Marktteilnehmer aufgrund stark gestiegener Finanzierungskosten
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5 MARKTWERTABLEITUNG

Definition Verkehrswert/Marktwert gemaf § 194 BauGB:

Der Verkehrswert wird durch den Preis bestimmt, der in dem Zeitpunkt, auf den sich die Ermittlung bezieht, im
gewohnlichen Geschaftsverkehr nach den rechtlichen Gegebenheiten und tatséchlichen Eigenschaften, der sonstigen
Beschaffenheit und der Lage des Grundstlickes ohne Ricksicht auf ungewohnliche oder persénliche Verhaltnisse zu
erzielen ware.

Besondere objektspezifische Grundsticksmerkmale (b.0.G.)
» Sicherheitsabschlag fir unbekannten Bautenzustand im

Innenbereich .. 19.000€
Ertragswert inkl. b.0.G.. rd. 586.000 €
» entspricht € m2-Wohnflache rd. 7.670 €/m3-WoFl.

Plausibilitdtswert auf Grundlage von bereinigten Kaufpreisfallen
inkl. b.0.G. rd. 620.000 €
» entspricht €/ m2-Wohnflache rd. 8.115 €/m2-WoFlI

Im vorliegenden Bewertungsfall kann ohne Innenbegehung und ohne Kenntnisstand tber die
Ausstattung der Wohnung, der Marktwert nur Uberschlagig ermittelt werden. Daraus
resultiert im vorliegenden Bewertungsfall eine erhéhte Marktwertspanne.

Auf Grundlage der o. a. Wertermittlungsergebnisse und des unbekannten Bautenzustandes des
Innenbereiches, wird der Marktwert der zu bewertende Eigentumswohnung mit rund 560.000 € bis
640.000 € bewertet und Uber den Mittelwert mit rund 600.000 € ausgewiesen.

Unter Berilcksichtigung und Wiurdigung aller dem Sachverstédndigen zuganglichen Kriterien und
Unterlagen ergibt sich flr das Bewertungsobjekt in der Liegenschaft Deutschherrnufer 41 in 60594
Frankfurt am Main, Stadtteil Sachsenhausen, der

Marktwert des Sondereigentums an der Wohnung Nr. D2 im 6. Obergeschoss
- eingetragen im Grundbuch Blatt 7452 -

im Januar 2024 mit - 600.000 € - in Worten: sechshunderttausend Euro.

Urheberschutz, alle Rechte vorbehalten.

Dieses Gutachten ist nur fir den Auftraggeber und nur fir den angegeben Zweck bestimmt
(Ermittlung des Marktwertes im Rahmen einer Zwangsversteigerungssache). Eine sonstige
anderweitige Vervielfaltigung oder Verwertung (z.B. zu Beleihungszwecken) durch Dritte ist ohne
schriftliche Zustimmung des Verfassers des Gutachtens nicht gestattet.

Das Gutachten beinhaltet 56 Seiten inklusive VII Anlagen und wurde in zweifacher
Papierausfertigung und als digitale Ausfertigung im PDF ausgeliefert. Die Gutachtenerstellung
erfolgte nach bestem Wissen und Gewissen.

Frankfurt am Main, 29.01.2024

Erich Finder
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Anlage |

Anlage Il

Anlage Il

Anlage IV

Anlage V

Anlage VI

Anlage VII

Hinweis:

ANLAGEN
] o= To {1 E= T g b= U T4 N o S 38
Lageplan und Schragluftbild ... e e 39
Fotodokumentation ..., 40
PlanUNtErIageN ... ... e e 43
Baubeschreibung ... e 45
ENErgICaUSWEIS....ccee e e e e e 51
Wirtschaftsplan 2023..... ..o e 56

Das o.a. Anlagenverzeichnis entspricht der Originalfassung. Die Anlagen IV bis einschlief3lich VII
sind aus datenschutzrechtlichen Griinden und aus Vorgaben des Hessischen Ministeriums der
Justiz in der vorliegenden Gutachtenversion geldscht.

Die Originalfassung liegt dem Amtsgericht Frankfurt am Main vor und kann dort eingesehen
werden. Nahere Auskiinfte erhalten Sie vom Amtsgericht Frankfurt am Main, Gebaude A in
der Heiligkreuzgasse 34, 2. Stock, Zimmer 232, Sprechzeiten Montag - Freitag 08:00 bis 12:00

Uhr.
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Anlage | STADTPLANAUSZUG

Makrolage

¥ X

Quelle: OpenstreetMap.org
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Anlage Il LAGEPLAN UND SCHRAGLUFTBILD

Lageplan

[ENTFERNT, ORIGINALFASSUNG LIEGT BEIM AMTSGERICHT FRANKFURT VOR]

Schragluftbild

[ENTFERNT, ORIGINALFASSUNG LIEGT BEIM AMTSGERICHT FRANKFURT VOR]

Quelle: geoportal.frankfurt.de
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Anlage Il FOTODOKUMENTATION

1)  Westfassade vom Walther-von-Cronberg-Platz aus gesehen. Die Lage der Wohnung ist
markiert.

2)  Geb&éudeecke Sudwest. Die Lage der Wohnung ist markiert.
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3) Gebaudeecke Nordost.

4)  Hauseingangsbereich zur Nordseite / zum Mainufer.

% o
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5)  Eingangsbereich mit Blick zum Mainufer.

6) Treppenhaus und Aufzug.

S

Seite 42 von 42



	1 ZUSAMMENSTELLUNG WESENTLICHER DATEN
	1.1 Voraussetzungen zu dieser Wertertmittlung
	1.2 Gewährleistung
	1.3 Haftung
	1.4 Salvatorische Klausel
	1.5 Datenschutz

	2 GRUNDLAGEN DER WERTERMITTLUNG
	2.1 Rechtsgrundlagen in der jeweils aktuellen Fassung
	2.2 Informationsquellen zur Wertermittlung
	2.3 Wertrelevante Lagefaktoren
	2.3.1 Bevölkerungsstand und demographische Entwicklung

	2.4 Planungsrechtliche Gegebenheiten
	2.4.1 Sonstige planungsrechtliche Festsetzungen
	2.4.2 Bodenordnungsverfahren

	2.5 Mieten und Mietverträge
	2.6 Grundbuchauszug
	2.6.1 Bestandsverzeichnis
	2.6.2 Lasten und Beschränkungen im Grundbuch (Abteilung II)
	2.6.3 Hypotheken, Grundschulden, Rentenschulden
	2.6.4 Nicht eingetragene Rechte und Belastungen

	2.7 Teilungserklärung
	2.8 Baulasten
	2.9 Grundstücksgestalt und Topografie
	2.10 Bodenbeschaffenheit
	2.11 Abgabenrechtliche Verhältnisse
	2.12 Baubeschreibung und Protokoll des Ortstermins
	2.13 Energieausweis und energetischer Bautenzustand
	2.14 Brandschutz
	2.15 Liegenschaftskennwerte
	2.15.1 Flurstückflächen gemäß Grundbuch
	2.15.2 Maß der baulichen Nutzung / WGFZ-Ermittlung
	2.15.3 Wohnfläche


	3 ZUR WAHL DES WERTERMITTLUNGSVERFAHRENS
	3.1 Art des Gegenstandes der Wertermittlung
	3.2 Gepflogenheiten des gewöhnlichen Geschäftsverkehrs
	3.3 Umstände des Einzelfalls
	3.4 Ertragswertverfahren
	3.5 Plausibilitätsbetrachtung

	4 WERTERMITTLUNG
	4.1 Bodenwert
	4.1.1 Bodenrichtwert
	4.1.2 Bodenrichtwertentwicklung der maßgebenden Bodenrichtwertzone
	4.1.3 Bodenwertermittlung

	4.2 Besondere objektspezifische Grundstücksmerkmale (b.o.G.)
	4.2.1 Sicherheitsabschlag für unbekannten Bautenzustand des Sondereigentums
	4.2.2 Gemeinschaftseigentum

	4.3 Alter, Gesamt- und Restnutzungdauer
	4.3.1 Alter
	4.3.2 Gesamtnutzungsdauer
	4.3.3 Restnutzungsdauer

	4.4 Ertragswertverfahren
	4.4.1 Rohertrag
	4.4.1.1 Wohnfläche
	4.4.1.2 Vertraglich vereinbarter Mietzins
	4.4.1.3 Wohnungsmarktbericht der Frankfurter Immobilienbörse, Ausgabe 2022/23
	4.4.1.4 Wertung Jahresrohertrag

	4.4.2 Liegenschaftszinssatz
	4.4.3 Ertragswertberechnung: Allgemeines Ertragswertverfahren

	4.5 Plausibilitätsbetrachtung
	4.5.1 Auszug aus der Kaufpreissammlung des zust. Gutachterausschusses
	4.5.1.1 Marktanpassung der Kauffälle

	4.5.2 Immobilienmarktbericht Frankfurt 2023
	4.5.3 Wohnungsmarktbericht der IHK und Frankfurter Immobilienbörse 2022/23
	4.5.4 Immobilienangebote
	4.5.5 SWOT-Analyse (Gesamtbeurteilung)


	5 MARKTWERTABLEITUNG
	Anlage I Stadtplanauszug
	Anlage II Lageplan und Schrägluftbild
	Anlage III Fotodokumentation
	1) Westfassade vom Walther-von-Cronberg-Platz aus gesehen. Die Lage der Wohnung ist markiert.
	2) Gebäudeecke Südwest. Die Lage der Wohnung ist markiert.
	3) Gebäudeecke Nordost.
	4) Hauseingangsbereich zur Nordseite / zum Mainufer.
	5) Eingangsbereich mit Blick zum Mainufer.
	6) Treppenhaus und Aufzug.



